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Erste Satzung zur Änderung der Satzung

über das Friedhofs- und Bestattungswesen der Gemeinde Rossow

Aufgrund von § 5 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern vom 16.05.2024 i.V.m. § 18
Abs. 2 Ziffer 3 des Bestattungsgesetzes (BestattG M-V) vom 3Juli 1998, zuletzt geändert am
13.07.2021, hat die Gemeindevertretung Rossow auf ihrer Sitzung am e'>2'QT- S'S' folgende
Erste Satzung zur Änderung der Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen der Gemeinde
(Friedhofssatzung) beschlossen:

Die Friedhofssatzung vom 06.07.2022 wird geändert:

III. Grabstätten

§ 9 Allgemeine Bestimmungen über Grabstätten

l. Die Grabstätten werden unterschieden in

a. Erdgrabstätten;

b. Urnengrabstätten;

c. anonyme Urnengrabstätten

d. Baumbestattungen ( nur auf dem Friedhof Rossow)

10. Baumbestattungen sind Urnengräber, die der Reihe nach belegt werden. Es kann je nur eine Urne
beigesetzt werden. Reservierungen von Baumgrabstätten sind nicht möglich. Beigesetzt werden:

l. Verstorbene, die ihren letzten Wohnsitz in der Gemeinde Rossow hatten

2-Verstorbene ehemalige Einwohner der Gemeinde Rossow. Der Nachweis ist durch

Meldebescheinigung zu erbringen.

3. Familenangehörige l.Grades des Grabnutzungsberechtigten (Eltern, Kinder).

§ 12 Anlage, Größe und Unterhaltung der Grabstätten

4. Neu anzulegende Grabstätten haben folgende Größe:

d. Baumbestattung (Grundplatte + Kissenstein mit Stütze)

Grundplatte: 0,60mx0,60m

max. Höhe Kissenstein: 0,25 m

§ 21 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit ihrer Änderung am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft

Rossow,^ ^.07. ZQT^^^
3i.

TnSt

Bürgermeister

%ü 0
^

"a,: %
,*~~ s^A

^ es
ü

•vf- ^ a-^,
^ '-

:-T ^
•<"/--5 -^^ <^n^\\^


